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Zürich, 15. November 1929. II. Jahrgang Nr. 11
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Die Organisation einer Fassung
vom

Standpunkt des Verpflegungs-Fouriers.
Von Fourier Ä. Trudel, Vpf. Kp. II/5. Zürich

Es ist zur allgemeinen ausserdienstlichen Wei-
terbildung des Fouriers in Komptabilitätsfragen, Er-
nährungslehre etc. von berufener Seite schon viel ge-
sprochen worden. Ich möchte deshalb mit nachfol-
genden Ausführungen einmal die praktische Seite der
Tätigkeit des Fouriers erörtern.

Wie wir alle wissen, spielt der Verpflegungsdienst
in der Armee eine hervorragende und in vielen Be-
Ziehungen direkt ausschlaggebende Rolle, weshalb er
auch einer sorgfältigen Organisation bedarf. Angesichts
der unsicheren und wechselnden Verhältnissen des Krie-
ges lassen sich hiefür neben wenigen feststehenden
Vorschriften nur allgemeine Richtlinien aufstellen.
Sorgfältige Vorbereitungen im Friedensdienst, d. h.

gute Durchbildung der Spezialisten auf verpflegungs-
unc! organisationstechnischem Gebiete, verbürgen
allein die Erreichung des Zieles, die militärischen) Ope-
ratjonen im Kriege von Verpflegungsrücksichten mög-
liehst unabhängig zu machen.

Wir Fouriere, als zum Stab der „Verantwortli-
chen" gehörend, werden sich deshalb um die organi-
satorische Tätigkeit bei einer Fassung be-
sonders interessieren. Wie oft ist es schon vorgekom-
men, dass zufolge eines nicht gut organisierten Fas-
sungswesens arge Verspätungen in der Verpfle-
gung der Truppen eingetreten sind. Was das mili-
tärisch bedeutet, ist wohl jedem klar. Ich möchte da-
rum als Verpflegungs-Fourier einmal den Vorgang der
Uebergabe der Proviantartikel von der
Verpflegungs-Kompagnie an die Truppe
mit nachfolgenden Darlegungen kurz wiedergeben.
Es ergibt sich von selber, dass meine Ausführungen
auf der üblichen dienstlichen Praxis basieren müssen,
d. h. es soll dargelegt werden, wie die Fassung in
Wirklichkeit organisiert ist oder organisiert sein sollte.

Als praktisches Beispiel habe ich die seinerzeit
von der Sektion Zürich in Zumikon (Zürich) durch-
geführte felddienstliche Uebung gewählt.

D/e Zöge r/er 7>wppe« ist:

a.) feindliche Truppen im Rückzug Richtung Käfer-
berg-Zürich,

b.) unsere Truppen auf der Linie Fällanden, Looren-
köpf und ZoIIikon,

c.) das Geb. J. R. 37 in der Gegend vom Loorenkopf,

d.) starke feindliche Fliegertätigkeit.

Standort der Geb. Vpf. Kp. III/5 ist Wetzi-
kon und Uebergabeort.

Ende tapp e: Rapperswil.

Der Fass«ngsöe/e/f/ lautet wie folgt:

Fassung vom 12. Mai 1929.

Fassung: 09.00 in Zumikon.

Fassende Truppen: Geb. J, R. 37.

Fassungsartikel: Brot,' Fleisch, Käse, Trockengemüse, Hafer
und Post.

Fassungsplatzkommandant: Geb. Vpf. Kp, III 5.

Zur Sicherung des Fassungsplatzes steht dem Fpl. Kdt. zur
Verfügung:

1 Zug Geb. Sch. Kp. 1/6,
3 MG. Geb. Sch, Mitr. Kp. IV/6.

Die Fassungsfuhrwerke von
Bat. 11 (=4 Geb. Fourgons und 23 Tragtiere) benützen
die Straße von Ebmatingen — Waltikon — Zumikon.

Bat. 6 und 48 und des Reg. Stabes (=9Geb. Four-
gons und 47 Tragtiere) benützen die Straße I. Klasse von
Förch — Zumikon.

gez. Geb. J. R. 37

Der Quartiermeister.
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